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V E R H A N D L U N G S S C H R I F T 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Münzkirchen am  
28. Mai 2020, 20:00 Uhr. 
 
Tagungsort: Landesmusikschule, Gemeindesaal 

Anwesende: 
1. Bürgermeister Helmut Schopf als Vorsitzender 
2. Vizebürgermeister Christian Kinzelberger 
3. Gemeindevorstandsmitglied Johannes Birgeder 
4. Gemeindevorstandsmitglied Andreas Mühlböck 
5. Gemeindevorstandsmitglied Mag. Roman Simmer 
6. Gemeindevorstandsmitglied Johann Unterholzer 
7. Gemeinderatsmitglied Martin Bauer 
8. Gemeinderatsmitglied Rene Baumgartner 
9. Gemeinderatsmitglied Christine Birgeder 
10. Gemeinderatsmitglied Ernst Bischof 
11. Gemeinderatsmitglied Günter Dieplinger 
12. Gemeinderatsmitglied Josef Doblinger 
13. Gemeinderatsmitglied Florian Grünberger 
14. Gemeinderatsmitglied Karlheinz Hell 
15. Gemeinderatsmitglied Reinhold Leitner 
16. Gemeinderatsmitglied Alexander Schardinger 
17. Gemeinderatsmitglied Christian Schmid 
18. Gemeinderatsmitglied Margit Stöckl 

 
Ersatzmitglieder: 

19. GR Stefan Danninger für Alfred Höfler 
20. GR Elisabeth Max für GR Anton Moser 
21. GR Roman Hofer für GR Christopher Ritzberger 
22. GR Michael Reitinger für GR Mag. Isabella Roßdorfer 
23. GR Franz Hamedinger für GR Markus Streibl  
24. GR Stefan Spitzenberger für GR Johannes Wöhs 
25. GR Franz Höller für GR Walter Zauner  

 

Der Leiter der Buchhaltung Johann Christl als Schriftführer. 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung und stellt fest,  
dass die Sitzung von ihm einberufen wurde;  
die Verständigung hierzu gemäß dem vorliegenden Verständigungsnachweis an alle 
Mitglieder ordnungsgemäß ergangen ist;  
die Abhaltung der Sitzung am 20.05.2020 durch Anschlag an der Amtstafel kundge-
macht wurde; die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 30.04.2020 während der Sitzung 
zur Einsicht aufliegt und Einwendungen bis Sitzungsschluss eingebracht werden kön-
nen. 
 



1. Voranschlag der Marktgemeinde Münzkirchen für das FJ 2020  
Der Voranschlag der Marktgemeinde für das FJ 2020 liegt nach Aufhebung des am 
16.01.2020 genehmigten Voranschlages erneut vor und soll durch den Gemeinderat be-
schlossen werden. 
 
Der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der 
Marktgemeinde Münzkirchen im Jahr 2020 wurde im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Ge-
meindeordnung 1990 vom 28.04.2020 bis 08.05.2020 kundgemacht, im Gemeindeamt 
während der Amtsstunden öffentlich aufgelegt und auf der Homepage der Marktgemeinde 
Münzkirchen veröffentlicht. 
 
Beilagen TOP01 
 
Debatte: 
Der Vorsitzende erklärt, dass der VA grundsätzlich dieselben Zahlen enthält, leicht abge-
ändert wurde in gewissen Bereichen, weil die tatsächlichen Zahlen vom Rechnungsab-
schluss bereits eingeflossen sind. Die Ursache für die Verringerung für die liquiden Mittel 
liegt darin, dass für investive Einzelvorhaben bereits Rücklagen vorgesehen sind. Es wur-
de alles unter allg. Rücklagen verbucht, allerdings mit dem Zusatz, für welche Projekte 
bereits angespart wird. Unter anderem sind das für den Anbau der Krabbelgruppe € 
262.400, für die Sanierung der ÖTB-Turnhalle € 78.000 und für die 2. Bauetappe Sanie-
rung Mittelschule € 60.000. 
Für den Voranschlag insgesamt habe man eine allg. Haushaltsrücklage von € 595.400.  
In den Vorbemerkungen sind die investiven Vorhaben aufgeführt, letztendlich habe man 
für alle geplanten Vorhaben vorgesorgt. Es gibt inzwischen auch eine erste Prognose für 
die Ertragsanteile, die noch fließen sollen. Man sei im Moment bei € 130.000 die weniger 
kommen, eine zweite Prognose soll noch erfolgen. Man geht davon aus, dass man bei der 
Kommunalsteuer ca. € 40.000 im Jahr 2020 weniger einnehmen wird. 
 
Antrag: Der Vorsitzende beantragt, den Voranschlag der Marktgemeinde Münzkir-

chen für das Finanzjahr 2020 zu genehmigen. 
 
Beschluss:  Der Antrag des Vorsitzenden wird einstimmig beschlossen. 
 
 

2. Mittelfristiger Finanzplan der Marktgemeinde Münzkirchen für die Jahre 2020 – 
2024  
Der MFP der Marktgemeinde für die Jahre 2020 - 2024 liegt nach Aufhebung des am 
16.01.2020 genehmigten MFP erneut vor und soll durch den Gemeinderat beschlossen 
werden. 
 
Der Entwurf über den Mitellfristigen Finanzplan der Marktgemeinde Münzkirchen für die 
Jahre 2020 bis 2024 wurde im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 
vom 28.04.2020 bis 08.05.2020 kundgemacht, im Gemeindeamt während der Amtsstun-
den öffentlich aufgelegt und auf der Homepage der Marktgemeinde Münzkirchen veröf-
fentlicht. 
 
Beilagen TOP02 
 
Antrag: Der Vorsitzende beantragt, den MFP der Marktgemeine Münzkirchen für die 

Jahre 2020 - 2024 zu genehmigen. 
 
Beschluss:  Der Antrag des Vorsitzenden wird einstimmig beschlossen.  
 



 
3. Finanzierungsbestätigung – Gehsteig Riedlbacher Straße 

Die Marktgemeinde beabsichtigt einvernehmlich mit der Oö. Landesstraßenverwaltung im 
Jahr 2020 die Errichtung eines Gehsteiges entlang Riedlbacher Straße. Die Grundeinlöse 
sowie die Bauarbeiten dürfen erst dann durchgeführt werden, wenn eine gesicherte Ge-
samtfinanzierung vorliegt, daher ist beiliegende Finanzierungsbestätigung zu unterferti-
gen. 
 
Beilage TOP03 
 
Debatte: 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Gemeinde einen Anteil von € 112.500 zu tragen hat, das 
ist insgesamt für Bauarbeiten, Ablöse und Abbruch, usw. für das Weberbauer-Haus, ne-
ben Wurmsdobler. Gleichzeitig, was in der Finanzierungsbestätigung noch nicht darge-
stellt ist, gibt es eine Zusage vom Ressort Steinkellner, Verkehrssicherheit, dass die Ge-
meinde € 30.000 bekommt. Damit sei man auf den ursprünglich festgelegten Betrag von 
€ 79.000, effektiv bleibt der Gemeinde damit € 82.000. 
 
Antrag: Der Vorsitzende beantragt, die Finanzierung laut Bestätigung zu genehmi-

gen. 
 
Beschluss:  Der Antrag des Vorsitzenden wird einstimmig beschlossen.  
 
 

4. Auszahlungsbewilligungen 
RTI 3. Teilschlussrechnung für 04/2019 – 03/2020  € 38.994,26   
 
Debatte: 
GVM Mühlböck erkundigt sich, bei welchem Betrag man derzeit sei. Der Vorsitzende liefert 
die Zahlen nach. 
 
Antrag: Der Vorsitzende beantragt, die Auszahlung zu genehmigen. 
 
Beschluss:  Der Antrag des Vorsitzenden wird einstimmig beschlossen. 
 
 

5. Bestellung von Christl Johann als Obmann der VFI & Co KG der Marktgemeinde 
Münzkirchen 
Da Maria Hauzinger in Pension geht, wurde in der Sitzung der VFI & Co KG vom 
28.05.2020 wurde Herr Johann Christl als Obmann bestellt. Die Bestellung soll vom Ge-
meinderat übernommen werden. 
 
Antrag: Der Vorsitzende beantragt Herrn Johann Christl als Obmann der VFI & Co 

KG zu bestellen. 
 
Beschluss: Der Antrag des Vorsitzenden wird einstimmig bestätigt. 

6. Flächenwidmungsplanänderungen   -  v e r t a g t 
a. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 4.79-Firma Grünberger 

Es liegen noch nicht alle Unterlagen vor. 
 

  



Allfälliges 

 Freibad 
- Maßnahmen und Auflagen 

o Zugangsbeschränkungen 
 10 m2 Liegefläche pro Person 

o Planbarkeit des Besuchs 
 Kartenvorverkauf über Internet 

o vor Ein-, Ausgängen und Kassenbereich 
 Abstandsmarkierungen 1m 
 in Innenräumen MNS tragen 

o generelle Information der Badegäste 
 gut sichtbar aushängen 
 an notwendige Mitarbeit appellieren 

o Information am Becken 
 Ausschilderung der Maximalzahl an Badenden 
 Abstandsregel 1-2m 
 mind. 6 m2 pro Person 

o zwischen den Liegen 
 mind. 1m 

o Attraktionen (Rutschen und Sprungtürme) 
 Abstandsmarkierungen am Boden 
 kein Gedränge beim Aufstieg 

- Beckengröße (6 m2 pro Person) 
o Nichtschwimmerbecken 152,00 m2 25 Personen 
o Schwimmerbecken 212,50 m2 35 Personen 
o Kleinkind 35,40 m2   6 Personen 
o Springerbecken 96,70 m2 16 Personen 

- Liegefläche (10 m2 pro Person) 
o Größe 1.500,00 m2 150 Personen 

- Badetarife 
o Esternberg senkt Tarife 
o ev. f. Saisonkarten 

- Überwachungsmaßnahmen 
o Anzahl der Badegäste über Zählwerk/sonstiges 
o Schließung der Rutsche 
o Schließung des Sprungturms 

- Schutzmaßnahmen 
o Desinfektionsmittel 
o Plexiglasscheibe 
o  

- Schimak ab 19.05.2020 angestellt 
- Vorschriften werden umgesetzt 
- Öffnungszeiten 09.00 bis 20.00 Uhr 

 
 Tarif Kommunalgebäude-Bauhof 

- Mieten für Veranstaltungen 
o Vereine € 1.800,00/Tag 
o FF  €    800,00/Tag 

- Veranstaltungen für im Jahr 2020 
o Tarif für alle vereine € 1.800,00/Tag 

 
 Schülerausspeisung 

- wird angeboten, auch für KiGa und GTS 



- Hygienemaßnahmen nach Hygienehandbuch 
 
 Betretungen von Sportstätten und Sportplätzen  

- Betreten von Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich generell erlaubt 
- Abstand von mindestens zwei Metern gegenüber Personen, die nicht im gemein-

samen Haushalt leben 
- nicht mehr relevant, ob es sich um eine private oder öffentliche Sportstätte han-

delt 
- weiterhin generell verboten (mit Ausnahme der Sonderregelung für Spitzensport-

ler) sind Betretungen von Sportstätten in geschlossenen Räumen 
 
 Sommerferienbetreuung 

- Absprache mit Esternberg, St. Roman, Vichtenstein 
- Kinder aus Münzkirchen, St. Roman und Esternberg angemeldet 
- Elternabend am 09.06.2020 um 19.00 Uhr 
- mit den Eltern werden die Betreuungstage festgelegt 
- Information über dzt. geltende Rahmenbedingungen 

 
 ÖTB – Sanierung Turnhalle 

- dzt. kein Finanzierungsplan 
- Voranschlag muss vorliegen 
- Eigenmittel sind vorhanden 

 
 Kindergartenkinder- und Schülertransport 

- Maßnahmen für Massenbeförderungsmittel gem. § 1 Abs 3 COVID-19-
Lockerungsverordnung sinngemäß 

o gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Ab-
stand von mindestens einem Meter einzuhalten 

o eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvor-
richtung zu tragen 

o Verpflichtung zum Tragen des MNS gilt nicht für Kinder bis zum vollende-
ten sechsten Lebensjahr 

o Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, dann 
kann davon ausnahmsweise abgewichen werden 

- Angebot der Öffnung wird voll angenommen 
- 95 % der Kinder sind gekommen 

 
 Hilfspaket des Bundes für die Gemeinden (GR Grünberger) 

- Marktgemeinde Münzkirchen bekommt € 270.000,00 
- hoffentlich andere Rahmenbedingungen wie bei Kommunalinvestitionsprogramm 

o keine Einrechnung in die Fördersätze des Landes 
 
 Heizung Anbau Kindergarten (GR Höller) 

- Einrechnung der bestehenden Nahwärmeversorgungsanlage 
- Berechnung der zusätzlich anfallenden Kosten ist in Arbeit 
-  

 
 

  



Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sit-
zung: 
 
Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegte Verhandlungsschrift über die letzte 
Sitzung vom 30.04.2020 wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht 
mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 20:30 Uhr. 
 
 
 
__________________________ 
(Vorsitzender) 
 
 
 
_________________________ 
(Schriftführer) 
 
Der Vorsitzende beurkundet, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift am 
28.05.2020 keine Einwendungen erhoben wurden. 
 
Münzkirchen am 28.05.2020 
 
Der Vorsitzende: 
 
 
 
__________________________ 
 
Das ordnungsgemäße Zustandekommen der vorstehenden Verhandlungsschrift des Ge-
meinderates wird bestätigt. Gleichzeitig wird der Erhalt einer Ausfertigung der genehmig-
ten und unterfertigten Verhandlungsschrift bestätigt.  
 
 
 
________________________ 
  (Gemeinderat ÖVP) 
 
 
 
_________________________ 
  (Gemeinderat SPÖ) 
 
 
 
_________________________ 
  (Gemeinderat FPÖ) 

 
 


